
 

 

 

 

Termin:  

Veranstalter: ATSV Gebirge/Gelobtland e.V.             Mitglied im Skiverband Sachsen e.V. 

Ort: Marienberg – OT Gelobtland am ATSV Vereinsheim 

Wettkampf: Massenstart: 10.00 Uhr 

 

Laufstil: Klassisch 

 SVS / DWO 

 

Altersklasse Streckenlänge(n) 

U 6 – 9 1 km 

U 10 – 11 2 km  

U 12 – 13 3 km  

U 14 – 15 5 km 

U 16 – 18 wahlweise 12 oder 25 km 

D / H 19 – 71 wahlweise 12 oder 25 km 

Volkssportstrecke 8 km  - ohne Wertung 

Gesamtleiter: Uwe Albrecht Wettkampfchef:        Bernd Helmert 

Streckenchef: Frank Schröter 

Kampfrichterobmann: Ina Jahn Chefin Rechenbüro:   Helga Helmert 

Meldung – Meldelisten: Bernd Helmert Email: meldung@atsv-info.de 

Brettmühlenweg 3  

09496 Marienberg  

Hinweis für Vereine: Meldeliste des SVS mit Angabe von Verein, Name, Vorname, Geburtsjahr und 

Streckenlänge der Starter, für Rückfragen Tel.-Nr.: 015253066292 

Meldeschluss: 1. Februar 2018 Nachmeldungen am Wettkampftag bis 9:00 Uhr, Nachmeldegebühr: 3,00 EUR 

Startgebühren: U 6 – 15 5,00 EUR 

8 km – Lauf / Volkssportstrecke 5,00 EUR 

12 km – Lauf 8,00 EUR 

25 km – Lauf 10,00 EUR 

Auszeichnungen: 1. bis 3. Platz erhalten Urkunden 

Pokal für die Zeitschnellsten auf den Strecken 12 und 25 km m/w 

Volkssportstrecke – keine Wertung - Jeder Teilnehmer erhält ein Souvenir - 

Ergebnisliste: im Internet: http://www.atsv-info.de  
 

Haftungsausschluss & Teilnahmebedingungen:                                                                                                                                   05/01/2018 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko und setzt das Einverständnis voraus,  dass während 

des Wettkampfes der Teilnehmer auf eigene Kosten medizinisch behandelt wird, falls dies erforderlich werden sollte. Für die persönlichen 

Besitzgegenstände und Sportausrüstung(en) trägt der Teilnehmer alleinig die Verantwortung. Bei etwaigen Schadensfällen sind Rechtsansprüche und 

Forderungen gegenüber dem Veranstalter des Wettkampfes ausgeschlossen. Im Falle höherer Gewalt, der  Verlegung bzw. des Ausfalls der Veranstaltung 

sind keinerlei Regressansprüche gegenüber dem Veranstalter möglich. Fotorechte: Der Teilnehmer erklärt sich bereit, dass Fotos seiner Person für Zwecke 

des  Vereins im Internet veröffentlicht bzw. auf Publikationen verwendet werden kann. 
 


